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96. Öffentliche Bekanntmachung der Feststellung des Jahresabschlusses 
zum 31.12.2024 der Gemeinde Saerbeck  
 
 
1. Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses einschließlich Entlastung 
 
Gemäß § 102 Abs. 2 GO NRW wurde eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der örtlichen 
Rechnungsprüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 beauftragt, die am 07.11.2025 ei-
nen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilte, den der Rechnungsprüfungsausschuss 
in seiner Sitzung am 11.02.2026 unverändert übernommen hat.  
 
Daraufhin hat der Rat der Gemeinde Saerbeck in seiner Sitzung vom 11.02.2026 folgenden 
Beschluss gefasst: 
 
Der Rat der Gemeinde Saerbeck beschließt: 
 

1. Der Jahresabschluss der Gemeinde Saerbeck zum 31. Dezember 2024 wird in der von 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CURACON GmbH aus Münster geprüften und mit 
dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen Fassung festgestellt. 

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 2.557.616,66 € wird der Ausgleichsrücklage zuge-
führt und erhöht diese auf 10.473.261,35 €. Das Eigenkapital weist zum 31.12.2024 ei-
nen Bestand von 22.242.223,86 € auf. 

3. Dem Bürgermeister wird gem. § 96 Abs. 1 GO NRW vorbehaltlose Entlastung erteilt. 
 
Die wesentlichen Zahlen des Jahresabschlusses (Ergebnisrechnung 2024, Finanzrechnung 
2024, sowie Bilanz zum 31.12.2024) sind als Anlage beigefügt. 
 
 
2. Bekanntmachung 
 
Der Jahresabschluss 2024 der Gemeinde Saerbeck wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Jahresabschluss 2024 der Gemeinde Saerbeck liegt zur Einsichtnahme ab sofort bis zur 
Feststellung des folgenden Jahresabschlusses in Zimmer 405 im Rathaus der Gemeinde 
Saerbeck, Ferrières-Str. 11 in 48369 Saerbeck, wie folgt öffentlich aus: 
 
Montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr 
Zusätzlich  
Donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
 
Saerbeck, den 26.02.2026 
 
Gemeinde Saerbeck 
Der Bürgermeister 
gez. 
 
Dr. Lehberg 
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97. Öffentliche Bekanntmachung der Satzung des Kreises Steinfurt über 
die Erhebung von Gebühren für Amtshandlung auf dem Gebiet der 

Fleischhygiene  
 

vom 05.03.2026 
 
 
Aufgrund 
 

- der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlamentes und des Rates über 
amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der 
Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften über 
Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel 

- § 2 Abs. 3 des Gebührengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW) 

- § 1 Abs. 1 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf Gebieten des 

Verbraucherschutzes (ZustVOVS NRW) 

- § 5 und § 26 Abs. 1 f der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) 

 
hat der Kreistag des Kreises Steinfurt in seiner Sitzung am 02.03.2026 folgende Satzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
Gebührentatbestand, Gebührenschuldner 

 

(1) Für die in Anhang IV Kapitel II der Verordnung (EU) 2017/625 aufgezählten 

gebührenpflichtigen Amtshandlungen sind Mindestgebühren nach der AVerwGebO 
NRW festgelegt. Aufgrund § 2 Abs. 3 und § 3 GebG NRW werden mit dieser Satzung 
unter Berücksichtigung der Kriterien der Art. 81 und 82 der Verordnung (EU) 2017/625 
abweichende Gebührensätze erhoben. 

(2) Im Übrigen gelten für die Gebühren- und Auslagenerhebung die Vorschriften des GebG 
NRW. 

 
§ 2 

Begriffsbestimmungen 
 

(1) Schlachtbetriebe sind Betriebe im Sinne des Art. 79 Abs. 1 i. V. m. Anhang IV, Kap. II 

der VO (EU) 2017/625, d. h. Betriebe, in denen die Schlachttieruntersuchung und die 
Fleischuntersuchung oder nur die Fleischuntersuchung durchgeführt wird. 

(2) Erzeugerbetriebe sind Schlachtbetriebe im Sinne des Abs. 1, in denen nur die 
Schlachttieruntersuchung ohne Fleischuntersuchung durchgeführt wird. 

 

 

(3) Großbetriebe sind Schlachtbetriebe im Sinne des § 24 des Tarifvertrages zur Regelung 
der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung 
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(TV Fleischuntersuchung) mit Ausnahme derjenigen Betriebe, die unter Anlage 2 des 
TV Fleischuntersuchung fallen. 

(4) Kleinbetriebe sind Schlachtbetriebe, die nicht Großbetriebe im Sinne der 

vorhergehenden Regelung sind.  

(5) Kleinbetriebe II sind Betriebe im Sinne der Anlage 2 des TV Fleischuntersuchung. 

(6) Nimmt ein Schlachtbetrieb seine Tätigkeit neu auf, erfolgt die Einstufung als Groß- oder 
Kleinbetrieb im laufenden Kalenderjahr nach den tatsächlichen monatlichen 
Schlachtzahlen. 

(7) Zerlegebetriebe sind Betriebe Sinne des Art. 79 Abs. 1 i. V. m. Anhang IV, Kap. II der 

VO (EU) 2017/625, d. h. Betriebe, in denen Fleisch zerlegt wird. 

(8) Hausschlachtungen sind Schlachtungen außerhalb gewerblicher Schlachtbetriebe zur 

ausschließlichen Verwendung des Fleisches im eigenen Haushalt. 

(9) Schlachtungen im Herkunftsbetrieb umfassen die Betäubung – auch mit Kugelschuss 

auf der Weide – und das Ausbluten des Schlachttieres im Erzeugerbetrieb, bei denen 
im Anschluss der Tierkörper zur weiteren Herrichtung in einen zugelassenen 
Schlachtbetrieb transportiert wird. 

 
§ 3 

Gebührensätze 
 

(1) Die Gebührensätze richten sich nach Anlage 1 dieser Satzung. Soweit die Gebühren 

nach dieser Satzung jedoch niedriger sind als in entsprechenden Tarifstellen der 
AVerwGebO NRW oder der Verordnung (EU) 2017/625, sind mindestens die Gebühren 
nach diesen Regelungen zu erheben. 

(2) Die Gebührensätze sind abschließend. Sie enthalten alle Gebührenanteile für Stück- 

und Stundenvergütung einschl. etwaiger Wegstrecken, Proben und Untersuchungen. 
Zusätzliche Gebühren werden ausschließlich erhoben für 

• Wartezeiten, die vom Gebührenpflichtigen zu vertreten sind, und 

• Tätigkeiten zu ungünstigen Zeiten, außerhalb der festgelegten 
Untersuchungszeiten oder an Sonn- und Feiertagen 

entsprechend den Festlegungen in Anlage 1. 

(3) Für gewerbliche Kleinbetriebe, Hausschlachtungen und Schlachtungen in 
Herkunftsbetrieben, die die Voraussetzungen nach Art. 79 Abs. 3 VO (EU) 2017/625 
erfüllen, beträgt der Gebührensatz für das laufende Jahr 80 % der in der Anlage 1 unter 
der Rubrik „Kleinbetriebe und Hausschlachtungen“ bzw. „Schlachttieruntersuchung bei 
der Schlachtung in Herkunftsbetrieben“ aufgelisteten Gebührensätze. Als Kleinbetriebe 
in diesem Sinne dieses Absatzes gelten Betriebe, die im Vorjahr 

• einen geringen Durchsatz an Schlachttieren hatten (max. 10.000 Schweine, max. 
500 Rinder, max. 500 Schafe oder Ziegen, max. 100 Einhufer, max. 500.000 
Geflügel, max. 100 sonstige Tiere), 

• nach traditionellen Methoden der Produktion, der Verarbeitung und des 
Vertriebes gearbeitet haben, d. h. insbesondere in Handarbeit und nicht am 
Fließband schlachten und 
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• sich an die Vorschriften nach Art. 1 Abs. 2 VO (EU) 2017/625 gehalten haben, d. 
h. dass bei amtlichen Kontrollen keine Verstöße festgestellt wurden. 

(4) Unterbleibt die Untersuchung, weil die beabsichtigte Tätigkeit aus Gründen, die der 
Gebührenschuldner zu vertreten hat, nicht zu der gemeldeten Zeit ausgeführt wurde, ist 
die Gebühr für die angemeldeten Amtshandlungen zu entrichten. 

 

§ 4 
Schlussbestimmungen 

 

(1) Diese Satzung tritt zum 01.07.2026 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung des Kreises Steinfurt über die Erhebung von Gebühren für 
Amtshandlungen auf dem Gebiet der Fleischhygiene in der Fassung vom 14.12.2023 
außer Kraft. 

(3) Für Amtshandlungen vor Inkrafttreten dieser Satzung sind die Regelungen der Satzung 

in der Fassung vom 14.12.2023 jedoch weiter anzuwenden. 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung des Kreises Steinfurt über die Erhebung von Gebühren für Amtshand-
lungen auf dem Gebiet der Fleischhygiene wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 5 Absatz 6 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) wird da-
rauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Kreisordnung 
gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

2. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
3. der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher beanstandet oder 
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 

 
Anlage 1 – Gebührensätze Fleischuntersuchung im Kreis Steinfurt ab 01.07.2026 

 
Kleinbetriebe und Hausschlachtungen 
 

Tierart 

Kleinbetriebe 
Haus- 

schlach-  
tungen 

Staffel 1 
bis 5 Tiere 

Staffel 2 
6 - 35 Tiere 

Staffel 3 
36 - 64 
Tiere 

Staffel 4 
65 - 119 

Tiere 

Staffel 5 
120+ Tiere 

Rinder 33,13 € 28,48 € 23,94 € 20,55 € 17,15 € 46,35 € 

Schweine 22,50 € 17,84 € 15,96 € 14,54 € 13,13 € 59,13 € 

Schweine  21,61 € 16,96 € 15,25 € 13,97 € 12,69 € -,-- 
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Kleinbetrieb II 

Schafe und Ziegen 17,95 € 13,29 € 11,73 € 10,56 € 9,40 € 33,49 € 

Einhufer 44,81 € 40,16 € 33,94 € 29,28 € 24,61 € 78,07 € 

Haarwild u. a. 19,79 € 15,13 € 13,10 € 11,57 € 10,05 € 34,96 € 

 
Für Tiere, die nicht unter diese Tierarten fallen, sind die Gebühren für eine nach Größe und Gewicht vergleich-
bare Tierart zu erheben. 
 
Trichinenuntersuchung 
 

Typ 1 mit Fleischuntersuchung Gebühr siehe Kleinbetriebe oder Hausschlachtung 

Typ 2 ohne Fleischuntersuchung Probenahme durch Jäger/Tierarzt im Betrieb 24,86 € 

Typ 3 ohne Fleischuntersuchung Probenahme durch Tierarzt außerhalb Betrieb 61,83 € 

 
In den Gebühren sind alle Kosten für Wegstrecken, Probenahmen und Untersuchungen enthalten. Aufschläge zu 
den Gebühren fallen nur in folgenden Fällen an: 
 

Aufschlag bei Kleinbetrieben, Hausschlachtungen und Trichinenuntersuchungen  

für Untersuchungen auf Verlangen zu ungünstigen Zeiten 80% 

wenn das angemeldete Tier nicht zur angegebenen Zeit zur Untersuchung bereit steht 80% 

wenn die Schlachtung ohne besonderen Grund verzögert wird 80% 

wenn die Untersuchung außerhalb der festgesetzten Untersuchungszeiten oder Schlachttagen 
durchgeführt wird 

50% 

 
 
Großbetriebe, Geflügelschlachtbetriebe, Zerlegebetriebe, Hygienekontrollen, Geflügellebendbeschau und 
Schlachttieruntersuchung bei der Schlachtung in Herkunftsbetrieben 
 

Gebühr nach Stundenaufwand: je angefangene ½ Std. Tierarzt 47,63 € 

Gebühr nach Stundenaufwand: je angefangene ½ Std. Fachassistent 31,11 € 

Bei teilmobilen Schlachtungen Abzug: je Tier -3,95 

 
An- und Abfahrzeiten sowie vom Gebührenpflichtigen zu vertretende Wartezeiten werden mit in die Zeitrechnung 
einbezogen. Aufschläge zu den Gebühren fallen nur in folgenden Fällen an: 
 

Aufschlag bei Gebühr nach Stundenaufwand Tierarzt Fachassistent 

für Arbeit an Sonntagen 16,86% 18,26% 

für Arbeit an Wochenfeiertagen, Ostersonntag und Pfingstsonntag 91,15% 98,71% 

für Arbeit an Wochenfeiertagen, die auf einen Sonntag fallen 101,31% 109,65% 

für Arbeit in der Zeit von 21 bis 6 Uhr 14,99% 14,88% 

 
Für alle Gebührenarten gilt:  
Es sind mindestens die Gebühren nach der AVerwGebO NRW zu erheben. 
 

 
Steinfurt, den 5. März 2026  Kreis Steinfurt 
  Der Landrat 
  Az.13/2–01.02.05-01/021 
  gez. Dr. Martin Sommer 
  Landrat 
     

Kreis Steinfurt 16/2026/97 
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98. Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverban-
des Musikschule Tecklenburger Land mit Sitz in Lengerich für das 
Haushaltsjahr 2026  

 
Aufgrund des § 78 Abs. 8 Schulgesetz NRW vom 15.02.2005 (GV NRW S.102) zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 27.05.2025 (GV NRW 2025 S. 501) in Verbindung mit den §§ 78 ff der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.07.2025 (GV.NRW. 
S. 618), den §§ 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG) vom 
01.10.1979 (GV NW S. 621), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 10.07.2025 
(GV. NRW. S. 618) und der Satzung des Zweckverbandes Musikschule Tecklenburger Land 
mit Sitz in Lengerich hat die Verbandsversammlung am 20.01.2026 folgende Haushaltssat-
zung beschlossen: 
 

§ 1 
Ergebnis- und Finanzplan 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Mu-
sikschule Tecklenburger Land voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwen-
dungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit dem 
 
Gesamtbetrag der Erträge auf        836.600,00 € 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf       860.120,00 € 
 
im Finanzplan mit dem 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  836.600,00 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  831.600,00 € 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     0,00 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    9.500,00 € 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit     0,00 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit    9.500,00 € 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
Kreditermächtigung für Investitionen 
 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
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§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage 
 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis-
ses im Ergebnisplan wird auf 23.520,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
Inanspruchnahme des Eigenkapitals 
 
Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen. 
 
 

§ 6 
Kredite zur Liquiditätssicherung 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird auf 50.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 7 
Verbandsumlage 
 
Die Verbandsumlage wird auf 439.000,00 € festgesetzt. Die Aufteilung der Verbandsumlage 
erfolgt gemäß § 10 (2) der Verbandssatzung wie folgt: 
 
Lengerich 245.000,00 € 
Ladbergen 55.000,00 € 
Lienen 57.000,00 € 
Tecklenburg 82.000,00 € 
 
 

§ 8 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 1 GO NW 
sind unerheblich, soweit sie im Einzelfall 4.000,00 € nicht überschreiten. 
Darüber hinaus gelten alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen als un-
erheblich, wenn sie auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen. 
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§ 9 
Wertgrenze nach § 4 KomHVO 
 
Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan ge-
mäß § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO wird auf 2.500,00 € (Summe der jährlichen Auszahlungen je 
Einzelmaßnahme) festgesetzt. 
 
 
49525 Lengerich, 08.01.2026  
 
              
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Musikschule Tecklenbur-
ger Land 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 18 GKG i. V. m. § 80 Abs. 5 GO 
NRW der Aufsichtsbehörde am 04.02.2026 angezeigt. Der Landrat des Kreises Steinfurt als 
untere staatliche Verwaltungsbehörde hat diese zur Kenntnis genommen und die festgesetzte 
Verbandsumlage mit Schreiben vom 05.03.2026 genehmigt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Verbandsvorsteher/die Verbandsvorsteherin hat den Beschluss der Verbands- 
    versammlung vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber dem Zweckverband vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Lengerich, 09.03.2029   Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land 
        mit Sitz in Lengerich 
  
         gez. 
         Schilling 
        Verbandsvorsteher 
 
 

Kreis Steinfurt 16/2026/98 
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99. Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde 
Saerbeck für das Haushaltsjahr 2026 vom 10. März 2026  

 
 
1. Haushaltssatzung 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Rat der Gemeinde 
Saerbeck mit Beschluss vom 11.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Ge-
meinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehen-
den Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächti-
gungen enthält, wird 
 
 
im Ergebnisplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf      26.757.450,00 € 
 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf     30.712.482,00 € 
 
abzüglich globaler Minderaufwand von          0,00 € 
 
 
im Finanzplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf      22.903.350,00 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit      29.843.962,00 € 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Investitionstätigkeit         8.920.800,00 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit       10.235.100,00 € 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Finanzierungstätigkeit         6.300.000,00 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Finanzierungstätigkeit            626.800,00 € 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=21758&vd_back=N444&sg=0&menu=1
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Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich sind, wird auf 
1.300.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsaus-
zahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.540.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis-
ses im Ergebnisplan wird auf 3.955.032,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird auf 11.000.000,00 € festgesetzt. 
 
  

§ 6  
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festge-
setzt: 
 

1.  Grundsteuer  
   
1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer 

A) auf    
     399 v.H.  

   
1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B) auf      877 v.H. 
   
2. Gewerbesteuer auf       470 v.H. 

 
§ 7 

 
Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan gem. 
§ 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW wird auf 10.000 € (Summe der jährlichen Ein- und Auszah-
lungen je Investition) festgesetzt. 
 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 80 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in 
48563 Steinfurt mit Bericht vom 19.02.2026 angezeigt worden. Mit Verfügung vom 05.03.2026 
hat der Landrat bestätigt, dass er die Haushaltssatzung einschl. Produkthaushaltsplan mit An-
lagen zur Kenntnis genommen hat. Gegen die satzungsrechtlichen Festsetzungen hat er keine 
grundsätzlichen kommunalaufsichtlichen Bedenken erhoben. 
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Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird gem. § 80 Abs. 6 GO NW i. V. mit § 96 Abs. 2 
GO NW bis zur Bekanntmachung der folgenden Haushaltssatzung im Rathaus der Gemeinde 
Saerbeck, Ferrières-Straße 11, 48369 Saerbeck, Zimmer 406, zur Einsichtnahme verfügbar 
gehalten. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
gem. § 7 (6) GO NW beim Zustandekommen der o. a. Satzung nach Ablauf von sechs Mona-
ten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren  
    wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und  
    dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den    
    Mangel ergibt. 
 
Saerbeck, den 10. März 2026                                   GEMEINDE SAERBECK  
                                                                 Der Bürgermeister  
         gez. 
 
         Dr. Lehberg 
    
 

Kreis Steinfurt 16/2026/99 

 
100. Öffentliche Bekanntmachung der Feststellung des Jahresabschlusses 

des VHS-Zweckverbandes der Stadt Ochtrup und der Gemeinden Neu-
enkirchen, Wettringen und Metelen für das Haushaltsjahr 2024 
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Kreis Steinfurt 16/2026/100 

 
 
 

101. Öffentliche Bekanntmachung der Allgemeinverfügung zur Aufhebung 
der Schonzeit für Rehwild auf dem Gebiet des Kreises Steinfurt für 
das Jagdjahr 2026 / 2027  

 
 
I. Anwendungsbereich 

Nach § 22 Absatz 1 Bundesjagdgesetz (BJagdG) in Verbindung mit § 24 Absatz 2 Landesjagdgesetz 
Nordrhein-Westfalen (LJG-NRW) wird die in § 1 Absatz 1 Nr. 3 der Verordnung über die Jagdzeiten 
(Landesjagdzeitenverordnung – LJZeitVO) festgelegte Schonzeit für Rehwild (nur Schmalrehe und 
Böcke) in dem Jagdjahr 2026 / 2027 auf dem gesamten Gebiet des Kreises Steinfurt auf waldumbaunot-
wendigen Flächen zur Vermeidung von übermäßigen Wildschäden in der Zeit vom  
 

01. April 2026 bis zum 30. April 2026 
 

aufgehoben. 
 
Die Aufhebung der Schonzeit gilt ausschließlich nur, wenn folgende Kriterien bei der jeweiligen 
einzelnen waldumbaunotwendigen Fläche erfüllt sind: 

1. Die betroffene Fläche muss außerhalb eines Flora-Fauna-Habitat-Gebietes oder eines 
Vogelschutzgebietes liegen. Diese Gebiete können auf der Internetseite des Kreises Steinfurt 
(www.kreis-steinfurt.de – Kreisporträt – Geodatenatlas – Umwelt) eingesehen werden.  

2. Reine Laubholz- oder Laubmischkulturen aus Pflanzung oder Naturverjüngung 

3. Bäume dürfen aufgrund der Verbisshöhe von Rehwild nicht höher als 1,50 m über der Erde sein. 

4. Die sinnvolle Möglichkeit, die Fläche durch einen Zaun (Gatter) zu schützen, darf nicht gegeben sein. 
 

 

II. Auflagen 

Rechte Dritter bleiben unberührt und durch diese Erlaubnis werden die aus anderen Rechtsgründen 
erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen usw. nicht berührt oder ersetzt. 

Die Schonzeitaufhebung gilt ausschließlich für Schmalrehe und Böcke. 

http://www.kreis-steinfurt.de/
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Die Schonzeitaufhebung gilt im Rahmen des Objektschutzes nur auf den Flächen, die die o. g. Kriterien 
erfüllen. 

Die Anzahl und Art der während der Schonzeit erlegten Stücke sind durch die einzelnen Jagdausübungs-
berechtigten spätestens bis zum 15. Mai 2026 gesondert der Unteren Jagdbehörde des Kreises Steinfurt 
zu melden. Die während der Aufhebung der Schonzeit erlegten Stücke an Rehwild sind auch in die jähr-
liche Jagdstrecke aufzunehmen. Die Meldung der jährlichen Strecke zum 15. April eines Jahres bleibt 
unberührt. 
 

 

III. Widerruf 

Diese Verfügung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wenn die Voraussetzun-
gen für die Aufhebung der Schonzeit entfallen.  

 
IV. Sofortige Vollziehung 

Für die Anordnung unter Ziffer I ordne ich gemäß § 80 Absatz 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) die sofortige Vollziehung an. 
 
 

V. Bekanntmachung und Inkrafttreten 

Diese Verfügung wird hiermit gemäß § 41 Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen öffentlich bekannt gemacht. Die Veröffentlichung dieser Allgemeinverfügung erfolgt 
im Amtsblatt des Kreises Steinfurt. Sie wird am Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises 
Steinfurt wirksam. 

Diese Verfügung kann bei der Unteren Jagdbehörde des Kreises Steinfurt, Tecklenburger Str. 10, 48565 
Steinfurt, während der allgemeinen Geschäftszeiten in Raum 684, 6. OG, eingesehen werden. 
 

 

VI. Begründung 

Nach der nordrhein-westfälischen LJZeitVO darf die Jagd auf Schmalrehe vom 01. Mai bis zum 31. Mai 
sowie vom 01. September bis zum 31. Januar und auf Böcke vom 01. Mai bis zum 31. Januar ausgeübt 
werden. Außerhalb dieser Zeiten ist dieses Rehwild mit der Jagd zu verschonen. Nach § 24 Absatz 2 
LJG-NRW besteht jedoch die Möglichkeit, in Einzelfällen die festgelegte Schonzeit aufzuheben.  

Die Kalamitätsschäden der Jahre 2018 und 2019 werden nach bisherigen Schätzungen Wiederbewal-
dungsmaßnahmen auf einer Fläche von mehr als 40.000 Hektar erforderlich machen. Wegen der zuneh-
menden Bedeutung der Wälder für die Gesellschaft in Verbindung mit den aktuellen Herausforderungen 
für die Waldbesitzer ist es Ziel, die Wälder mit waldbaulichen Methoden besser an den Klimawandel 
anzupassen. Der Umbau zu klimastabilen Wäldern kann aber nur bei angepassten Schalenwildbestän-
den gelingen.  

Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW hat auf der Basis von erhobenen Schadholzmengen Hauptscha-
densgebiete in Nordrhein-Westfalen festgestellt, gibt aber weiter an, dass gerade im Zuständigkeitsbe-
reich des Regionalforstamtes Münsterland diese Herangehensweise nicht die aktuelle Schadsituation in 
den Wäldern widerspiegelt. Im gesamten Kreisgebiet sind neben Kulturmaßnahmen auf Kalamitätsflä-
chen auch Maßnahmen zum Zwecke des Waldumbaus für die Entwicklung resilienter Mischwälder 
durchgeführt worden. Hinzu kommen Bereiche mit beabsichtigter Übernahme von Naturverjüngung. 
Viele dieser Flächen sind im Hinblick auf die Verbissgefährdung als noch nicht gesichert anzusehen. 
Aufgrund der geringen Waldanteile im nahezu gesamten Münsterland und der parzellierten Lage der 
Waldbestände in der Agrarlandschaft sind die Wälder hier im erhöhten Maße durch Wildschäden gefähr-
det. Damit anstehende forstliche Maßnahmen gelingen, ist es erforderlich, dass unter bestimmten Krite-
rien des Kreises Steinfurt die Schonzeit für Schmalrehe und Rehböcke für die Zeit vom 01. April 2026 
bis zum 30. April 2026 aufgehoben wird. Diese auch räumlich begrenzte Bejagung von Rehwild im April 
an Naturverjüngungs- und Kulturflächen bietet hier die Möglichkeit, Wildschäden zu vermeiden.  
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Mit Erlass vom 20.02.2026 (Aktenzeichen: III.4/63.08.03.04-001019) hat das Ministerium für Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen den Unteren Jagdbehörden die Mög-
lichkeit eingeräumt, mit Allgemeinverfügung die Schonzeit für Schmalrehe und Böcke im April 2026 zur 
Vermeidung von übermäßigen Wildschäden an waldumbaunotwendigen Flächen unter Beachtung be-
stimmter Kriterien aufzuheben. Diese Möglichkeit setzt die Untere Jagdbehörde des Kreises Steinfurt 
entsprechend um, damit im Kreis Steinfurt Wiederbewaldungs- bzw. Waldumbaumaßnahmen gelingen. 
Diese Allgemeinverfügung ergeht im Einvernehmen mit dem Regionalforstamt Münsterland und dem 
Kreisjagdberater.  

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist notwendig, damit eine Klage gegen die Schonzeitaufhe-
bung keine aufschiebende Wirkung der Vollziehung der Anordnung bewirkt. Da von Rehwild erhebliche 
Schäden an forstwirtschaftlichen Aufforstungsflächen (Verjüngungsflächen) zu erwarten sind und der 
Waldumbau zu klimastabilen Wäldern unterstützt werden muss, ist das öffentliche Interesse bzw. das 
Interesse der unmittelbar Betroffenen hier höher anzusehen, als die Interessen von Drittbetroffenen. Da 
insbesondere auch im Kreis Steinfurt Aufforstungsflächen unter erheblichem Verbissdruck leiden, wird 
es für nicht vertretbar angesehen, dass während der Durchführung eines Klageverfahrens und der Scho-
nung des Rehwildes Schäden entstehen würden. Das öffentliche Interesse bzw. das Interesse der un-
mittelbar betroffenen Waldbesitzer ist hier höher anzusehen, als die Interessen von Drittbetroffenen. 
 

 

VIII. Rechtsgrundlagen 

• § 22 Absatz 1 Bundesjagdgesetz (BJagdG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.09.1976 
(BGBl. I S. 2849), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25.10.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 
332) 

• § 24 Absatz 2 Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen (LJG-NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07.12.1994 (GV. NRW. 1995, S. 2; 1997, S. 56 / SGV. NRW 792), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 Absatz 17 des Gesetzes vom 11.03.2025 (GV. NRW, Seite 288) 

• § 1 Absatz 1 der Verordnung über die Jagdzeiten (Landesjagdzeitenverordnung – LJZeitVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28.05.2015 (GV. NRW 2015, S. 468 / SGV. NRW 792), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 26.01.2023 (GV. NRW 2023, S. 62) 

• § 41 Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) 
vom 12.11.1999 (GV. NRW. 1999 S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
10.12.2024 (GV. NRW. 2024 Seite 1184) 

• § 80 Absatz 2 Satz 1 Ziffer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBl. I, Seite 687) zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 6 des 
Gesetzes vom 25.11.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 282) 
 

 

IX. Rechtsbehelf 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim Verwal-
tungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Münster, erhoben werden. Die durch die Anordnung der so-
fortigen Vollziehung entfallende aufschiebende Wirkung einer Klage kann auf Antrag beim Verwaltungs-
gericht Münster von diesem ganz oder teilweise wiederhergestellt werden. 
 
 
Steinfurt, 23.03.2026       Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 

         
gez. 

 
Dr. Martin Sommer 

   
 

Kreis Steinfurt 16/2026/101 
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102. Öffentliche Bekanntgabe des Vollzugs des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) - Feststellung der UVP-Pflicht -  

 
 

Öffentliche Bekanntgabe 
gem. § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 

24.02.2010 - in der zurzeit gültigen Fassung - des Ergebnisses der Vorprüfung des Einzel-
falls nach § 7 UVPG  

 
Das Straßenbauamt, Kreis Steinfurt hat die Erteilung einer Plangenehmigung zum Ausbau von 
Gewässern nach § 68 Absatz 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) für die Verrohrung und Verle-
gung von Gewässern im Zuge des Straßen- und Radwegausbaus an der Kreisstraße K 11 in 
Tecklenburg, Brochterbeck, beantragt. 
 
Dieses Vorhaben fällt in den Anwendungsbereich des UVPG so dass ein Vorprüfungsverfah-
ren zur Feststellung des Erfordernisses einer Umweltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 6 
- 14 UVPG durchgeführt wurde. 
 
Nach Auswertung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und Prüfung der vorge-
legten Daten und Antragsunterlagen wurde im Rahmen der Vorprüfung unter Berücksichtigung 
der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien festgestellt, dass für dieses Vorhaben die Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist.  
 
Nach § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar. 
 
 
 
Tecklenburg, 25.03.2026 Kreis Steinfurt  
 Der Landrat 
  - Umweltamt - 
 Im Auftrag 
  
 gez. 
 
 Dr. Winters 
 Amtsleiter 
      
  

Kreis Steinfurt 16/2026/102 
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103. Öffentliche Bekanntgabe des Vollzugs des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) - Feststellung der UVP-Pflicht -  

 
 

Öffentliche Bekanntgabe 
gem. § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 

24.02.2010 - in der zurzeit gültigen Fassung - des Ergebnisses der Vorprüfung des Einzel-
falls nach § 7 UVPG  

 
Der Antragsteller Landesbetrieb Straßenbau NRW hat die Erteilung einer Plangenehmigung 
zum Ausbau eines Gewässers nach § 68 Absatz 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) für die Ver-
legung und Verrohrung zweier Gewässer zum Bau eines Kreisverkehrs auf dem Grundstück 
Gemarkung Neuenkirchen, Flur 21, Flurstück 363, beantragt. 
 
Dieses Vorhaben fällt in den Anwendungsbereich des UVPG, sodass ein Vorprüfungsverfah-
ren zur Feststellung des Erfordernisses einer Umweltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 6 
- 14 UVPG durchgeführt wurde. 
 
Nach Auswertung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und Prüfung der vorge-
legten Daten und Antragsunterlagen wurde im Rahmen der Vorprüfung unter Berücksichtigung 
der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien festgestellt, dass für dieses Vorhaben die Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist.  
 
Nach § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar. 
 
 
Steinfurt, 26.03.2026 Kreis Steinfurt  
 Der Landrat 
  - Umweltamt - 
 Im Auftrag 
 
 
 gez. 
 Dr. Winters 
 Amtsleiter 
 
 
 

Kreis Steinfurt 16/2026/103 
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104. Öffentliche Bekanntmachung der Ungültigkeitserklärung für einen 
Dienstausweis 

 
 
Der unter der lfd. Nr. 140/25 ausgestellte Dienstausweis für Frau Kirsten Bendick wird 
hiermit für ungültig erklärt. 
 

 
 
Steinfurt, 27.03.2026  Kreis Steinfurt 
  Der Landrat 
  Kreis Steinfurt 
 
 
 

Kreis Steinfurt 16/2026/104 
 
 


